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Änderung des Einkommensteuergesetzes 1988 
 

Das Einkommensteuergesetz 1988, BGBl. Nr. 400/1988, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. 
I Nr. 140/2008, wird wie folgt geändert: 
 
… 
§ 3 Abs. 1 Z 13 lautet: 
 
a) Der geldwerte Vorteil aus der Benützung von Einrichtungen und Anlagen, die der Arbeitgeber 

allen Arbeitnehmern oder bestimmten Gruppen seiner Arbeitnehmer zur Verfügung stellt (zB Erholungs- 
und Kurheime, Kindergärten, Betriebsbibliotheken, Sportanlagen). 
 
b) Zuschüsse des Arbeitgebers für die Betreuung von Kindern bis höchstens 500 Euro pro Kind und 
Kalenderjahr, die der Arbeitgeber allen Arbeitnehmern oder bestimmten Gruppen seiner Arbeitnehmer 
gewährt, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen: 

 
-  Die Betreuung betrifft ein Kind im Sinne des § 106 Abs. 1, für das dem Arbeitnehmer selbst der 

Kinderabsetzbetrag (§ 33 Abs. 3) für mehr als sechs Monate im Kalenderjahr zusteht. 
-  Das Kind hat zu Beginn des Kalenderjahres das zehnte Lebensjahr noch nicht vollendet. 
- Die Betreuung erfolgt in einer öffentlichen institutionellen Kinderbetreuungseinrichtung oder in 

einer privaten institutionellen Kinderbetreuungseinrichtung, die den landesgesetzlichen 
Vorschriften über Kinderbetreuungseinrichtungen entspricht, oder durch eine pädagogisch 
qualifizierte Person, ausgenommen haushaltszugehörige Angehörige. 

- Der Zuschuss wird direkt an die Betreuungsperson, direkt an die Kinderbetreuungseinrichtung 
oder in Form von Gutscheinen geleistet, die nur bei institutionellen Kinderbetreuungs-
einrichtungen eingelöst werden können. 

- Der Arbeitnehmer erklärt dem Arbeitgeber unter Anführung der Versicherungsnummer (§ 31 
ASVG) oder der Kennnummer der Europäischen Krankenversicherungskarte (§ 31a 2 von 10 54 
der Beilagen XXIV. GP - Regierungsvorlage – Gesetzestext ASVG) des Kindes, dass die 
Voraussetzungen für einen Zuschuss vorliegen und er selbst von keinem anderen Arbeitgeber 
einen Zuschuss für dieses Kind erhält.“ 

 
 

Zudem ist in § 124b nach Z 148 folgende Z 149 bis 158 angefügt:  

 

150.  § 3 Abs. 1 Z 13, § 67 Abs. 1 und § 77 Abs. 4, jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I  
Nr. 26/2009, sind erstmalig für Lohnzahlungszeiträume, die nach dem 31. Dezember 2008 enden,  
anzuwenden. 
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